
 

	
Benutzung	der	Schlüsseltresore	am	Tor	und	

Eingang	zur	Halle	
	

	
Bei	 Buchungen	 von	 Hallenzeiten	mit	 Spielbeginn	 zwischen	 7:00	 und	 10:00	 Uhr,	 wird	 Ihnen	 in	 der	
Bestätigungs-E-Mail	ein	4-stelliger	Zahlencode	angezeigt,	den	Sie	sich	unbedingt	merken	müssen.	
	
Sollte	bei	Ihrer	Ankunft	das	Tor	noch	verschlossen	sein,	so	ist	in	dem	Schlüsselsafe,	der	sich	links	vom	
Briefkasten	befindet,	der	Torschlüssel	hinterlegt.	
	
Anleitung:	

1. Durch	Verdrehen	der	Zahlenräder	stellen	Sie	den	4-stelligen	Zahlencode	am	Zahlencodeschloss	
(weiter	Block	genannt)	ein.	

2. Greifen	Sie	den	Bügel	und	drehen	Sie	ihn	nach	links,	der	Block	wird	entriegelt.	
3. Ziehen	Sie	den	Block	heraus.	
4. Durch	Druck	auf	den	rückseitigen	Stift,	an	dem	der	Torschlüssel	hängt,	kann	dieser	vom	Block	

abgetrennt	werden.	
5. Schließen	Sie	das	Tor	auf	und	öffnen	Sie	die	Torflügel.	
6. Befestigen	Sie	den	Torschlüssel	wieder	am	Block	durch	Druck	auf	den	Stift.	
7. Führen	Sie	den	Block	mit	der	Kerbe	nach	oben	wieder	ins	Rohr	ein.	
8. Verriegeln	Sie	den	Block	durch	eine	Drehung	um	90°	nach	rechts.	
9. Das	Tor	bleibt	nach	der	Einfahrt	mit	dem	PKW	offen.	

	
Ein	zweiter	Schlüsselsafe	mit	Türschlüssel	befindet	sich	im	Mauerwerk,	links	von	der	Eingangstür	zur	
Tennishalle.	Ist	die	Eingangstür	verschlossen,	führen	Sie	die	gleiche	Prozedur	wie	zuvor	durch.	Dabei	
müssen	alle	3	Schlösser	an	der	Eingangstür	geöffnet	werden.	
	
Bitte	gehen	 Sie	 sorgfältig	mit	den	 Schlüsseltresoren	um,	 und	geben	den	Zahlencode	nicht	 an	
Fremde	weiter.	



 

HALLENORDNUNG	
1.	Buchungspflicht	
Das	Bespielen	der	Plätze	ist	nur	mit	gültiger	Buchung	erlaubt	und	muss	vor	Spielbeginn	vorliegen.	
Bei	unberechtigter	Nutzung	wird	die	doppelte	Einzelstunden-Mietgebühr	berechnet.	

2.	Schuhvorgaben	
Die	Plätze	dürfen	nur	mit	sauberen	Hallenschuhen	mit	glatter	Sohle	und	„non-marking“-Label	betreten	
werden.		
Werden	Spielerinnen	oder	Spieler	mit	falschem	oder	verschmutztem	Schuhwerk	angetroffen,	wird	ein	
Betrag	 von	 250.-€	 fällig.	 Werden	 Schäden	 oder	 Verschmutzungen	 festgestellt,	 etwa	 durch	 falsches	
Schuhwerk,	 Sandplatzbälle,	 streifenverursachende	 Sohlen	 oder	 ausgelaufene	 Flüssigkeiten,	 werden	
diese	auf	Kosten	der	Spielerin/des	Spielers	beseitigt.	
Zuschauer,	 Zuschauerinnen	 und	 Begleitpersonen	 dürfen	 ausschließlich	 den	 Spielfeldrand	
entsprechend	mit	sauberen	Tennisschuhen	oder	auf	Socken	betreten.	

3.	Spielzeit	einhalten	
Der	Platz	ist	pünktlich	freizugeben.	Eine	Weiternutzung	ohne	neue	Buchung	ist	nicht	zulässig.	

4.	Essen,	Trinken	&	Rauchen	
Speisen	 und	 Getränke	 (mit	 Ausnahme	 von	Wasser)	 dürfen	 nicht	mit	 in	 die	 Tennishalle	 genommen	
werden.	Das	Rauchen	ist	in	der	Halle,	den	Umkleiden	und	Duschen	nicht	gestattet.	

5.	Haftung	bei	Schäden	
Benutzerinnen	und	Benutzer	haften	für	verursachte	Schäden,	sofern	nicht	nachweislich	ohne	eigenes	
Verschulden	entstanden.	Für	abhanden	gekommene	Gegenstände	oder	Wertsachen	wird	nicht	gehaftet.	
Die	Haftung	des	Vereins	für	Schäden	wird	auf	Schäden	beschränkt,	die	durch	Organe,	Angestellte	oder	
Erfüllungsgehilfen	des	Vereins	grob	fahrlässig	oder	vorsätzlich	verursacht	werden.	Der	Verein	haftet	
nicht	 für	 einen	 eventuellen	 Nutzungsausfall	 durch	 technische	 Störungen	 oder	 höhere	 Gewalt.	
Ausschließlicher	Gerichtsstand	ist	Dortmund.		

6.	Nutzung	auf	eigene	Gefahr	
Die	Nutzung	der	Anlage	erfolgt	auf	eigene	Verantwortung.	Der	Verein	haftet	nicht	für	Verletzungen	oder	
Schäden	durch	Fehlverhalten.	

7.	Zutritt	durch	Dritte	
Zuschauerinnen,	 Zuschauer	 und	 Begleitpersonen	 haben	 nur	mit	 Zustimmung	 Zutritt	 zur	 Halle	 und	
dürfen	ausschließlich	den	Spielfeldrand	entsprechend	mit	sauberen	Tennisschuhen	oder	auf	Socken	
betreten.	

8.	Zusätzliche	Regeln	
Es	 gelten	 die	 Spiel-	 und	 Buchungsbedingungen	 laut	 Buchungsformular	 bzw.	 dem	 entsprechenden	
Aushang.	

9.	Konsequenzen	bei	Verstößen	
Bei	Missachtung	der	oben	genannten	Punkte	behält	sich	der	Vorstand	disziplinarische	Maßnahmen	vor	
(z. B.	Hallenverbot,	Vereinsausschluss).	Den	Anordnungen	des	Hallen-/Platzwartes,	des	Gastronomen	
sowie	den	Mitgliedern	des	TC-Brackel-Vorstands	ist	Folge	zu	leisten.			

Die	Hallenordnung	wird	mit	Betreten	der	Halle	anerkannt.		

Der	Vorstand	


